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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

DurchschnittssatzV Gewinnermittlung 2001/II/054 §8;

EStG 1988 §17 Abs4;

Rechtssatz

Für den nicht buchführungsp8ichtigen und nicht freiwillig buchführenden Abgabep8ichtigen ist die grundsätzliche Art

der Ermittlung des Gewinnes eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
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